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Inhaltsübersicht: 
 
► Widmung des Weges Am Sportplatz, Fl.Nrn. 243/2 und 241, Gemarkung Oberwaldbehrungen 
zum beschränkt-öffentlichen Weg 
 
► Widmung des Weges Unterm Weidleser Weg, Fl.Nr. 247, Gemarkung Oberwaldbehrungen 
zum beschränkt-öffentlichen Weg 
 
► Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB für die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ostheim v.d.Rhön 
 
► Hinweisbekanntmachung für die Stadt Ostheim v.d.Rhön und die Gemeinde Willmars; 
Verbandssatzung des Wasserzweckverbandes „Willmarser Gruppe“ 
 
► Hinweisbekanntmachung für die Gemeinde Sondheim v.d.Rhön; Verbandssatzung des 
Wasserzweckverbandes „Rother Gruppe“ 
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BEKANNTMACHUNG
____________________________________________________

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)
Widmung des Weges Am Sportplatz, 

Fl.Nrn. 243/2 und 241, Gemarkung Oberwaldbehrungen 
zum beschränkt-öffentlichen Weg

Der Stadtrat Ostheim v.d.Rhön hat in seiner Stadtratsitzung vom 26.09.2023 die 
Widmung der Fl.Nrn. 243/2 und 241 in der Gemarkung Oberwaldbehrungen zum 
beschränkt-öffentlichen Weg mit der Bezeichnung „Am Sportplatz“ beschlossen. Der 
Weg hat die Funktion eines beschränkt-öffentlichen Weges zur Erschließung dienend der 
Fl.Nr. 242/1 und zum Zwecke des Anlieger- und Wirtschaftsverkehrs. Die Stadt Ostheim 
v.d.Rhön ist Eigentümer des Weges. Der Weg ist gemäß Art. 6 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 
BayStrWG zu widmen.

Der gewidmete Weg beginnt an der südlichen Grenze zu dem Flurstück Fl.Nr. 721, 
Gemarkung Unterwaldbehrungen (km 0,000) und endet westlich auf dem Flurstück Fl.Nr. 
241, Gemarkung Oberwaldbehrungen (km 0,126). Die Straßenbaulast obliegt der Stadt 
Ostheim v.d.Rhön.

Die Lage des beschränkt-öffentlichen Weges „Am Sportplatz“ kann dem nachfolgenden 
Lageplan entnommen werden:

STADT

OSTHEIM ..a.Rnön
Körperschaft des öffentlichen Rechts



Unterlagen zur Widmung können während der allgemeinen Dienststunden von Montag 
08.00 – 12.00 Uhr, Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 08.00 
– 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr, Freitag 08.00 – 12.00 Uhr im Rathaus der 
Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön, Marktstraße 24, Zimmer 4 in 97645 
Ostheim v.d.Rhön eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ostheim v.d.Rhön, den 28.09.2023

S t a d t
Ostheim v.d.Rhön

Steffen Malzer
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG
____________________________________________________

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)
Widmung des Weges Unterm Weidleser Weg, 
Fl.Nr. 247, Gemarkung Oberwaldbehrungen 

zum beschränkt-öffentlichen Weg

Der Stadtrat Ostheim v.d.Rhön hat in seiner Stadtratsitzung vom 26.09.2023 die 
Widmung der Fl.Nr. 247 in der Gemarkung Oberwaldbehrungen zum beschränkt-
öffentlichen Weg mit der Bezeichnung „Unterm Weidleser Weg“ beschlossen. Der Weg 
hat die Funktion eines beschränkt-öffentlichen Weges zur Erschließung dienend der 
Fl.Nr. 242/1 und zum Zwecke des Anlieger- und Wirtschaftsverkehrs. Die Stadt Ostheim 
v.d.Rhön ist Eigentümer des Weges. Der Weg ist gemäß Art. 6 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 
BayStrWG zu widmen.

Der gewidmete Weg beginnt an der südlichen Grenze zu dem Flurstück Fl.Nr. 241, 
Gemarkung Oberwaldbehrungen (km 0,000) und endet an der nördlichen Grenze zur 
Kreisstraße „Oberelsbacher Straße“ Fl.Nr. 245 der Gemarkung Oberwaldbehrungen (km 
0,210). Die Straßenbaulast obliegt der Stadt Ostheim v.d.Rhön.

Die Lage des beschränkt-öffentlichen Weges „Unterm Weidleser Weg“ kann dem 
nachfolgenden Lageplan entnommen werden:
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Unterlagen zur Widmung können während der allgemeinen Dienststunden von Montag 
08.00 – 12.00 Uhr, Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 08.00 
– 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr, Freitag 08.00 – 12.00 Uhr im Rathaus der 
Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön, Marktstraße 24, Zimmer 4 in 97645 
Ostheim v.d.Rhön eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ostheim v.d.Rhön, den 28.09.2023

S t a d t
Ostheim v.d.Rhön

Steffen Malzer
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG 
für die Stadt Ostheim v.d.Rhön und die Gemeinde Willmars 

 

 

Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rhön-

Grabfeld gemäß Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) 
 

 

In der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes 

„Willmarser Gruppe“ vom 27.06.2023 wurde die Verbandssatzung gem. Art. 18 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) beschlossen. Die 

Verbandssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 31.07.2023, 

Az.: 2.1 – 8630.9 rechtsaufsichtlich genehmigt. 

 

Die Satzung und der Genehmigungsvermerk des Landratsamtes Rhön-Grabfeld wurden im 

Amtsblatt für den Landkreis Rhön-Grabfeld Nr. 21 vom 23.08.2023 ab Seite 400 

veröffentlicht. 

 

Ostheim v.d.Rhön, 19.09.2023  Willmars, 19.09.2023 

 

 

 

Steffen Malzer    Reimund Voß 

Erster Bürgermeister    Erster Bürgermeister 

Stadt Ostheim v.d.Rhön   Gemeinde Willmars 
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Gemeinde Sondheim v.d.Rhön 

BEKANNTMACHUNG 
Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis  

Rhön-Grabfeld gemäß Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) 

In der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes "Rother 

Gruppe" vom 03.08.2023 wurde die 5. Satzung zur Änderung der Satzung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung „Rother Gruppe“ vom 13.11.1992, in der Fassung 

vom 29.04.2004 beschlossen. 

Die Änderungssatzung wurde im Amtsblatt für den Landkreis Rhön-Grabfeld Nr. 21 vom 

23.08.2023 auf Seite 419 veröffentlicht. 

 

Sondheim v.d.Rhön, 14.09.2023 

 

 

Thilo Wehner 

Erster Bürgermeister

 


